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Konzerabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den
Bericht über die Lage der Gesell-
schaft und des Konzerns vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und
über das wirtschaftliche und
rechtliche Umfeld der Gesellschaft
und des Konzerns sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler
berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen
Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung,
in Jahres- und Konzernabschluss
und in dem Bericht über die Lage
der Gesellschaft und des Konzerns
überwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der
Jahresabschlüsse der in den
Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen, der Abgrenzung 
des Konsolidierungskreises, der
angewandten Bilanzierungs- und
Konsolidierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der
gesetzlichen Vertreter sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung
des Jahres- und Konzernabschlus-
ses sowie des Berichts über die
Lage der Gesellschaft und des
Konzerns. 

Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend
sichere Grundlage für unsere
Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen
Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermit-
teln der Jahresabschluss und der
Konzernabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft und
des Konzerns. Der Bericht über die
Lage der Gesellschaft und des
Konzerns gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der
Lage der Gesellschaft und des
Konzerns und stellt die Risiken der
künftigen Entwicklung zutreffend
dar."

Ravensburg, 24. November 2003

Ernst & Young
Deutsche Allgemeine Treuhand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Müller Buchmann
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

„Wir haben den Jahresabschluss,
dessen Anhang mit dem Konzern-
anhang zusammengefasst wurde,
unter Einbeziehung der Buch-
führung der HYMER Aktiengesell-
schaft, Bad Waldsee, sowie den
von ihr aufgestellten Konzern-
abschluss und ihren Bericht über
die Lage der Gesellschaft und des
Konzerns für das Geschäftsjahr
vom 1. September 2002 bis 31.
August 2003 geprüft. 

Die Aufstellung dieser Unterlagen
nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften liegt in der
Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaft. Unsere
Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung sowie den
von ihr aufgestellten Konzernab-
schluss und ihren Bericht über die
Lage der Gesellschaft und des
Konzerns abzugeben.

Wir haben unsere Jahres- und
Konzernabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen.
Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die
sich auf die Darstellung des durch
den Jahresabschluss und den
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